
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1964/12/16 3Ob141/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1964

Norm

EO §42 A

Rechtssatz

Die Bekanntgabe, daß das Exekutionsverfahren nach Rechtskraft des die Aufschiebung abweisenden Beschlusses

fortgesetzt werde, ist eine - keinesfalls in Beschlußform zu kleidende - Mitteilung des Gerichtes an die Parteien.

Entscheidungstexte

3 Ob 141/64

Entscheidungstext OGH 16.12.1964 3 Ob 141/64

EvBl 1965/207 S 300
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